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1 EINLEITUNG 

1.1 AUSGANGSLAGE UND AUFTRAG 

Mit dem revidierten Gewässerschutzgesetz und der revidierten Gewässerschutzverordnung 
sind die Kantone aufgefordert, entlang von Seen, Flüssen und Bächen den Gewässerraum 
festzulegen. Dieser dient zum einen der Entwicklung einer natürlichen Pflanzen- und Tier-
welt, zum anderen aber auch der Erholungsnutzung am Gewässer. Zudem soll innerhalb des 
Gewässerraums der Hochwasserschutz sichergestellt werden können.  

Der Kanton Zürich hat ein Vorgehenskonzept beschlossen, mit dem die flächendeckende 
Ausscheidung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet möglich wird. Die Gemeinden sind 
demnach für die Festlegung der Gewässerräume an den kommunalen Gewässern zustän-
dig. Die Gemeinde Aeugst am Albis ist gemäss Prioritätenordnung des Kantons Zürich auf-
gefordert, die Gewässerräume im Siedlungsgebiet mit 2. Priorität, d.h. ab 2019, festzulegen. 

Die HOLINGER AG wurde deshalb beauftragt, den Gewässerraum an den Gewässern im 
Siedlungsgebiet von Aeugst am Albis flächendeckend auszuscheiden. 
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1.2 PROJEKTPERIMETER 

Die Gemeinde Aeugst am Albis legt den Gewässerraum für folgende Gewässer im Sied-
lungsgebiet fest:  

 Chlosterbach (1.2) 

 Riedbach (3.0)  

 Setzibächli (3.2) 

 Obertalerbach (5.0) 

 Habersaaterbach (6.0)  

 Chöliholzbach (8.0)  
 Weidlibach (11.0) 

 Riedenbächli (12.0) 

Der Gewässerraum des Mülibergbachs oberhalb der Mülibergstrasse wurde bereits ausge-
schieden. 

Der Gewässerraum des Habersaaterbachs, vom Chnübrechiweg bis zum südlichen Rand 
des Siedlungsgebietes des Weilers Habersaat (bei der Parzelle 981), und der Gewässer-
raum des Chöliholzbachs, von der Parzelle 975 bis zur Mündung im Habersaaterbach, wer-
den im Rahmen des Bauprojekts Hochwasserschutz Habersaat ausgeschieden [4]. 

Der Abschnitt des Habersaaterbaches bis zum Chnübrechiweg wird nicht in den Perimeter 
aufgenommen, da die Gemeinde bei einem Eigentümerwechsel der Parzelle Nr. 1287 plant, 
das Gewässer in absehbarer Zeit auszudolen. Aus diesem Grund soll der Gewässerraum in 
diesem Abschnitt mit dem geplanten Wasserbauprojekt ausgeschieden werden. Bis dahin 
gelten in diesem Abschnitt die Übergangsbestimmungen. 

Der Abschnitt des Gässlibächlis Gäs-01 ist nur rund 5 Meter lang. Damit die Ausscheidung 
eines kleinteiligen Stücks vermieden werden kann, wird der gesamte Gässlibächli in einer 
späteren Phase (Festlegung ausserhalb des Siedlungsgebiets) ausgeschieden. 

Der Schürmattweiher befindet sich an der Gemeindegrenze zu Affoltern am Albis. Er liegt ge-
mäss ÖREB-Kataster in einer Erholungszone und ist als stehendes Gewässer < 0.5 ha klas-
sifiziert. Da der Schürmattweiher künstlich angelegt ist und hauptsächlich als Retentionsbe-
cken fungiert, kann der Weiher aus dem Perimeter entlassen werden. Der ökologische Wert 
beschränkt sich vor allem auf gewisse Amphibienarten. Zum Schutz der Amphibien ist kein 
Gewässerraum notwendig. Daher wird der Schürmattweiher nicht in den Perimeter der Ge-
wässerraumausscheidung aufgenommen. 

Es befinden sich keine aktiven Wasserrechte im Siedlungsgebiet. 

Für die Reppisch (kantonales Gewässer) ist der Kanton für die Gewässerraumausscheidung 
verantwortlich. Aus diesem Grund ist die Reppisch nicht im Projektperimeter der Gemeinde. 
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Abbildung 1: Perimeter der Gewässerraumfestlegung (orange hinterlegte Bachabschnitte) 

1.3 PRODUKTE IM RAHMEN DER GEWÄSSERRAUMAUSSCHEIDUNG 

Folgende Unterlagen wurden im Rahmen der Gewässerraumsauscheidung Aeugst am Albis 
erstellt: 

 Formulare Vorabklärung terminliche und inhaltliche Koordination 

 Dokumentation „Festlegung Gewässerraum“, Herleitung und Resultate  

 Pläne Gewässerraumfestlegung, 1:1'000 

 Technischer Bericht 
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1.4 VERFAHREN ZUR FESTLEGUNG DES GEWÄSSERRAUMS 

Die Festlegung des Gewässerraums erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 15 e 
HWSchV. 

Die notwendigen Schritte und eine grobe Terminplanung sind in Abbildung 2 aufgeführt. 

 

Abbildung 2: Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren 

Juli 2019 – März 2020 

 

April 2020 – Juni 2021 

 

September – Oktober 2022 

 

Dezember – Januar 2022 

 

Februar 2023 

 

März 2023 

 

April 2023 

 

Mai 2023 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 AUFTRAG UND GESETZLICHE VORGABEN DES BUNDES 

Am 1. Januar 2011 ist die Änderung des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) in Kraft getre-
ten. Die Änderung verankert u.a. die Pflicht der Kantone, den Raumbedarf der oberirdischen 
Gewässer auszuscheiden (Art. 36a GSchG). Der Bundesrat hat auf Verordnungsstufe (Ge-
wässerschutzverordnung, GSchV) die gesetzlichen Bestimmungen konkretisiert und auf den 
1. Juni 2011 in Kraft gesetzt.  

Gemäss Art. 36a Abs. 1 GSchG legen die Kantone nach Anhörung der betroffenen Kreise 
den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer fest, der für die Gewährleistung folgender 
Funktionen erforderlich ist (Gewässerraum): 

a. die natürlichen Funktionen der Gewässer; 

b. den Schutz vor Hochwasser; 

c. die Gewässernutzung. 

Die Festlegung des Gewässerraums hat nach Art. 41a und 41b GSchV zu erfolgen. Solange 
der Gewässerraum nicht festgelegt ist, gelten die strikteren Übergangsbestimmungen ge-
mäss GschV. 

Durch die Anpassung der kantonalen Verordnung über den Hochwasserschutz und die Was-
serbaupolizei (HWSchV) kann der Gewässerraum eigenständig in einem vereinfachten Ver-
fahren festgelegt werden. Weiterhin kann wie bisher im Rahmen von nutzungsplanerischem 
Verfahren gemäss §§ 36–89 Planungs- und Baugesetz (PBG) die Festlegung des definitiven 
Gewässerraums nach Art. 41a und 41b GSchV beantragt werden. 

2.2 GRUNDLAGENÜBERSICHT 

Eine Zusammenstellung aller für die Gewässerraumfestlegung berücksichtigten Grundlagen 
ist im Anhang 1 aufgeführt. Die relevanten Grundlagen werden nachfolgend zusammenge-
fasst.  

[1] AWEL (2008): Gefahrenkartierung Naturgefahren Reppischtal, ARGE HOLINGER AG 
und GEOTEST AG 

[2] AWEL: Informationsplattform Gewässerraum (gewaesserraum.ch) 

[3] Werkleitungskataster der Gemeinde 

[4] GPW (2018): Bauprojekt "Hochwasserschutz Habersaat – Ausbau und Offenlegung Ha-
bersaater- und Chöliholzbach" 

[5] BUWAL: Ökomorphologie Stufe F, Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der 
Fliessgewässer in der Schweiz 
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2.2.1 Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) 

Bei der geplanten Gewässerraumfestlegung ist kein Perimeter des Bundesinventars der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) der betroffen. 

2.2.2 Bundesinventare der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

Abbildung 3 zeigt, dass sich um den Türlersee und entlang der Reppisch das BLN-Gebiet 
"Albiskette – Reppischtal" (Objektnr. 1306) befindet, welches sich mit dem Projektperimeter 
mehrfach überschneidet. Aufgrund des hohen landschaftlichen und ökologischen Werts, so-
wie der Vielfalt an Moorbiotopen und Pflanzen- und Tierarten ist dieses Gebiet als Inventar 
von nationaler Bedeutung eingestuft. Als Schutzziele sind unter anderem die Erhaltung der 
sanften Hügellandschaften, der Qualität der Moorbiotope in ihrer ökologischen Funktion oder 
der Seen und Uferbereiche mit ihren Verlandungsstellen aufgeführt.  

 

Abbildung 3: Bundesinventare der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und 
Flachmoorinventar von nationaler Bedeutung (maps.zh.ch) 

2.2.3 Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 

Im IVS erfasste Wege nationaler Bedeutung mit sichtbarer historischer Wegsubstanz stehen 
unter besonderem Schutz. Nationale Objekte «mit viel Substanz» sollen ungeschmälert, sol-
che «mit Substanz» in ihren wesentlichen Elementen erhalten bleiben. Für Wege regionaler 
und lokaler Bedeutung sind die Kantone zuständig. Im Kanton Zürich sind jegliche Eingriffe 
in diese Objekte der kantonalen Fachstelle für das IVS (ARE, Kantonsarchäologie) zur Prü-
fung vorzulegen. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. 

Die im Bundesinventar der historischen Verkehrswege IVS erfassten Objekte ZH 125.1 und 
ZH 1115 sind von der Gewässerraumfestlegung betroffen. Diese sind in der Tabelle nach 
Gewässerraumabschnitt und im Planausschnitt im Anhang 4 dargestellt. 
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2.2.4 Historische Karten 

Die historische Gewässerkarte des Kantons Zürich zeigt, dass es seit 1850 einige Verände-
rungen am Gewässernetz von Aeugst am Albis gab (Abbildung 4). Der Weidlibach wurde 
eingedolt. Der Riedbach und das Setzibächli wurden im Projektperimeter im oberen Teil ein-
gedolt und auch der Habersaaterbach wurde teilweise eingedolt. Der Chlosterbach, der 
Chöliholzbach und der Obertalerbach sind seit 1850 im Projektperimeter unverändert. Das 
Riedenbächli entstand zwischen 1890 und 1980. 

 
Abbildung 4:  Historische Gewässerkarte des Kantons Zürich (maps.zh.ch) 

2.2.5 Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungsinstrument des Kantons, 
um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstimmung der raumwirksamen 
Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewährleisten. Im kantonalen 
Richtplan sind unter anderem die kantonalen Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie die 
Vorranggebiete für naturnahe und ästhetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewässer 
enthalten. Die Vorranggebiete umfassen die Objekte des Bundesinventars der Landschaften 
und Naturdenkmäler (BLN-Gebiete), kantonale Landschaftsschutzgebiete und Gewässersys-
teme. 

In Abbildung 5 ist der der Auszug des kantonalen Richtplans für die Gemeinde Aeugst am 
Albis dargestellt. 
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Abbildung 5: Auszug aus dem kantonalen Richtplan (maps.zh.ch)  

Zentrumsgebiete 

Die Gemeinde Aeugst am Albis weist kein kantonales Zentrumsgebiet im Bereich des Ge-
wässerraums auf. 

Landschaftsschutz und -förderungsgebiete 

Im kantonalen Richtplan sind Landschaftsschutz- und -förderungsgebiete festgehalten. Für 
Massnahmen zum Erhalt und Förderung der Landschaft werden innerhalb dieser Flächen 
prioritär Mittel gesprochen, mit dem Ziel, die Eigenart, Vielfalt, Natürlichkeit und den Erho-
lungswert zu steigern. Fliessgewässer und dessen Ufer sind prägende Landschaftselemente 
und spielen in diesem Zusammenhang für die ökologische Vernetzung eine zentrale Rolle. 

Bis auf den Weidlibach sind alle Bäche im Perimeter vom kantonalen Landschaftsförde-
rungsgebiet Uetliberg–Albis (siehe Abbildung 5) betroffen. Darin ist das Natur- und Land-
schaftsschutzziel festgehalten, die Moore und Trockenstandorte aufzuwerten und zu vernet-
zen. 

2.2.6 Revitalisierungsplanung 

Der Datensatz Revitalisierungsplanung zeigt das Revitalisierungspotenzial (Nutzen für Natur 
und Landschaft im Verhältnis zum Aufwand) sowie deren Priorisierungen über das gesamte 
Gewässernetz des Kantons auf. 

Innerhalb des Projektperimeters weist kein Bach einen grossen Revitalisierungsnutzen auf. 
Der Habersaaterbach weist einen mittleren Nutzen und die restlichen Gewässerabschnitte 

Für GR relevante Ele-
mente des Richtplans: 
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von Aeugst am Albis weisen einen geringen Nutzen auf (Abbildung 6). Im Siedlungsgebiet 
der Gemeinde wurden keine prioritären Revitalisierungsabschnitte an den kommunalen Ge-
wässern bestimmt. 

 
Abbildung 6:  Revitalisierungsplanung des Kantons Zürich (maps.zh.ch) 
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2.2.7 Naturgefahrenkarte 

Die Abbildung 7 zeigt das Gefährdungsbild für die Gemeinde Aeugst am Albis. 

 
Abbildung 7: Gefahrenkarte (maps.zh.ch) 

 

Im Rahmen der Gefahrenkartierung Naturgefahren Reppischtal [1] sind 5 Schwachstellen im 
Perimeter der vorliegenden Gewässerraumausscheidung definiert (Tabelle 1). Ein Grossteil 
der Schwachstellen betrifft Durchlässe, die punktuelle Schwachstellen sind. Bei punktuellen 
Schwachstellen wird jeweils unter- und oberhalb geprüft, ob zusätzlich eine Gerinne-
schwachstelle vorliegt, die in der Gefahrenkarte nicht aufgeführt ist.  
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Tabelle 1: Schwachstellen im Siedlungsgebiet von Aeugst am Albis  

Gewässer 
Bezeichnung 
Schwachstelle [1] km 

Schwach-
stelle 

Ursache Defizit ab Schutzziel 
Relevanz  
Gewässer-
raum 

Chloster-
bach 

3.1 0.01 Durchlass 
Verklausung,  
Kapazitätsengpass  

HQ100 HQ300 nein 

Setzibächli 7.5 0.30 Durchlass 
Verklausung,  
Kapazitätsengpass 

HQ30 HQ300 nein 

Obertaler-
bach 

6.1 0.30 Durchlass Kapazitätsengpass  HQ300 HQ300 nein 

6.2 0.35 Durchlass 
Verklausung,  
Kapazitätsengpass  

HQ100 HQ300 nein 

Habersaa-
terbach 

5.1 0.77 Eindolung 
Verklausung,  
Kapazitätsengpass 

HQ30 HQ300 ja 

2.2.8 Risikokarte Naturgefahren 

Auf der Basis der Gefahrenkarte zeigt die Risikokarte Naturgefahren eine qualitative Einstu-
fung des Risikos bezogen auf Personen, Versorgung, Umwelt, Sachwerte und Kulturgüter 
auf. 

Die aus den Schwachstellen der Gefahrenkarte resultierenden Überflutungen tangieren ge-
mäss Risikokarte im Siedlungsgebiet in allen Fällen Flächen mit grossem oder mittlerem Ri-
siko. So ist für Hochwasserschutzbetrachtungen beim Ausscheiden des Gewässerraums das 
Schutzziel HQ300 anzuwenden (Abbildung 8).  

 
Abbildung 8:  Risikokarte des Kantons Zürich (maps.zh.ch) 
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2.2.9 Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte 

Wie die Abbildung 9 zeigt, liegen innerhalb des Projektperimeters zwei archäologische Zo-
nen.  

Der Habersaaterbach durchfliesst und der Obertalerbach und der Chöliholzbach tangieren 
die archäologische Zone 5. Das Riedenbächli tangiert die Zone 9. 

Im Projektperimeter werden keine Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung 
vom Gewässerraum tangiert. 

 
Abbildung 9: Archäologische Zonen (maps.zh.ch) 
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2.2.10 Öffentliche Oberflächengewässer, Gewässernutzung und Wasserrecht 

In Abbildung 10 sind die öffentlichen Gewässer in Aeugst am Albis dargestellt. 

 
Abbildung 10: Gewässerausprägung (maps.zh.ch) 

Die Gewässer Chlosterbach, Riedbach, Gässlibächli, Setzibächli, Obertalerbach, Habersaa-
terbach, Chöliholzbach, Weidlibach und Riedenbächli tangieren das Siedlungsgebiet (inkl. 
Reservezonen und kommunalen Freihaltezonen) von Aeugst am Albis. 

Im Bereich des Siedlungsgebietes sind keine aktiven Wasserrechte vorhanden (siehe Abbil-
dung 10).  
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2.2.11 Gewässer-Ökomorphologie 

Unter der Ökomorphologie versteht man die strukturelle Ausprägung eines Gewässers und 
dessen Uferbereiches. 

Im Projektperimeter gibt es am Chlosterbach und am Obertalerbach je einen Abschnitt in na-
türlichem/naturnahen Zustand. Je zwei Abschnitte des Habersaaterbachs und des Rieden-
bächlis und je ein Abschnitt des Riedbachs, des Setzibächlis und des Chöliholzbachs sind in 
einem wenig beeinträchtigten Zustand. Die restlichen Fliessgewässer sind eingedolt, künst-
lich/naturfremd oder stark beeinträchtigt (Abbildung 11). 

 

 
Abbildung 11:  Gewässer-Ökomorphologie des Kantons Zürich (maps.zh.ch) 
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2.2.12 Bau- und Zonenplan (ÖREB Kataster) 

Im ÖREB-Kataster (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) werden die rechtskräfti-
gen sowie die projektierten Daten verwaltet, nachgeführt und gemäss dem Inkraftsetzungs-
prozess wie öffentliche Auflage, Festsetzung, Genehmigung usw. publiziert. Der aktuelle Zo-
nenplan für Aeugst am Albis aus dem ÖREB-Kataster ist in Abbildung 12 dargestellt. 

 
Abbildung 12:  ÖREB-Kataster; Raumplanung (maps.zh.ch) 
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2.2.13 Kataster der belasteten Standorte 

Innerhalb des Siedlungsgebiets gibt es einen belasteten Standort, der von einem Gewässer 
tangiert wird (Abbildung 13). An der Büelstrasse 2, entlang des Weidlibachs, liegt ein Be-
triebsstandort (Bezeichnung I.2-2), der mit Bunt- und Schwermetallen belastet ist. Der Stand-
ort ist gemäss der altlastenrechtlichen Beurteilung sanierungsbedürftig. 

 
Abbildung 13:  KbS: Kataster der belasteten Standorte (maps.zh.ch) 

2.2.14 Gewässerabstandslinien und Gewässerschutzkarte 

Die Grundwasserschutzzonen und bestehende Gewässerabstandslinien sind im ÖREB-Ka-
taster aufgeführt. In Aeugst am Albis bestehen Gewässerabstandslinien entlang des Haber-
saaterbachs und des Obertalerbachs (siehe Abbildung 14). Grundwasserschutzzonen tan-
gieren das Siedlungsgebiet nicht, jedoch sind Gewässerschutzbereiche im Perimeter betrof-
fen (siehe Abbildung 15). 
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Abbildung 14:  Gewässerabstandslinien aus dem ÖREB-Kataster (maps.zh.ch) 

  
Abbildung 15:  Gewässerschutzzonen aus dem ÖREB-Kataster (maps.zh.ch) 
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2.2.15 Regionaler Richtplan 

Im Regionalen Richtplan Knonaueramt (Abbildung 16) sind die regionalen Ziele der Sied-
lungsentwicklung enthalten. Darin abgebildet ist das Naturschutzgebiet von nationaler Be-
deutung (BLN 1306 Albiskette – Reppischtal), das den Projektperimeter tangiert. Ansonsten 
sind die kommunalen Gewässer der Gemeinde Aeugst am Albis ausschliesslich von regiona-
len Landschaftsschutzgebieten und -förderungsgebieten betroffen. 

 

 
Abbildung 16:  Regionaler Richtplan des Knonaueramts (maps.zh.ch) 

Zentrumsgebiete 

Die Gemeinde Aeugst am Albis weist kein regionales Zentrumsgebiet im Bereich des Ge-
wässerraums auf. 

Landschaftsschutz und -förderungsgebiete 

Im regionalen Richtplan sind Landschaftsschutz- und -förderungsgebiete festgehalten. Für 
Massnahmen zum Erhalt und Förderung der Landschaft werden innerhalb dieser Flächen 
prioritär Mittel gesprochen, mit dem Ziel, die Eigenart, Vielfalt, Natürlichkeit und den Erho-
lungswert zu steigern. Fliessgewässer und dessen Ufer sind prägende Landschaftselemente 
und spielen in diesem Zusammenhang für die ökologische Vernetzung eine zentrale Rolle. 
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Die Bäche im BLN sowie auch das Riedenbächli sind von regionalen Landschaftsförderungs-
gebieten betroffen (siehe Abbildung 16). Darin ist das Natur- und Landschaftsschutzziel fest-
gehalten, die Moore und Trockenstandorte aufzuwerten und zu vernetzen. 

2.2.16 Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung (KOBI) 

Bei der geplanten Gewässerraumfestlegung ist kein Perimeter des KOBI in der Gemeinde 
Aeugst am Albis betroffen. 

2.2.17 Inventar für Schutzobjekte von überkommunaler Bedeutung (Kantonale Denkmal-
schutzobjekte) 

Im Perimeter des Gewässerraums befinden sich keine Objekte, die im Inventar für überkom-
munale Denkmalschutzobjekte erfasst sind. 

2.2.18 Kernzonenplan 

Kernzonen umfassen schutzwürdige Ortsbilder, die in ihrer Eigenart erhalten oder erweitert 
werden sollen (vgl. § 50 PGB). In der Regel umfassen sie die alten Ortskerne, in welchen die 
Bauten historisch bedingt häufig sehr dicht, zentral/gut erreichbar und nahe am Gewässer 
gebaut wurden. Die bauliche Struktur/Besonderheit gilt es zu erhalten bzw. weiterzuentwi-
ckeln.  

Kernzonen ausserhalb des KOBI gelten als Indiz für dicht überbaut (vgl. Kapitel 4.3). 

Der Weidlibach tangiert teilweise eine Kernzone der Gemeinde Aeugst am Albis (siehe Abbil-
dung 17). 

Die relevanten Kernzonen sind im Gemeindegebiet zerstreut und weisen aufgrund der histo-
risch gewachsenen Struktur und der Setzung der Bauten (in der Regel) eine hohe bauliche 
Dichte bzw. Ausnützung auf. 

 

Abbildung 17: Kernzone Unterdorf Süd 
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2.2.19 Hochwasserschutzprojekt Habersaat 

Der Habersaaterbach und der Chöliholzbach werden hochwassersicher ausgebaut und öko-
logisch aufgewertet. Es ist eine Offenlegung des Bachs nach dem Zusammenfluss auf einer 
Länge von etwa 30 m geplant. Im Rahmen des Wasserbauprojektes wurde der Gewässer-
raum bereits festgelegt.  

 

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem Situationsplan des Bauprojekts am Habersaatbach. 

2.2.20 Kommunales Inventar der Denkmalschutzobjekte 

Die Abbildung 19 zeigt das kommunale Inventar für denkmalgeschützte Objekte im Weiler 
Habersaat. 

 
Abbildung 19:  Ausschnitt (Weiler Habersaat) aus dem Inventarplan Denkmalschutzobjekte der Gemeinde 

Aeugst am Albis 
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2.2.21 Kommunale Nutzungsplanung (Bau- und Zonenordnung / Zonenplan) 

Mit der kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO) wird die zulässige Bau- und Nutzweise 
der Grundstücke geregelt, soweit diese nicht durch eidgenössisches oder kantonales Recht 
bestimmt sind. Die Dokumente der BZO sind auch im Kataster der öffentlich-rechtlichen Ei-
gentumsbeschränkungen (ÖREB) des Kantons verfügbar. 

Der aktuelle Zonenplan aus dem ÖREB-Kataster ist in der Abbildung 12 dargestellt. 

 

Abbildung 20: ÖREB-Kataster der Gemeinde Aeugst am Albis (maps.zh.ch) 
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Zentrumszone 

Keine Abschnitte (Abschnittsbildung vgl. Kapitel 3.3) der vorliegenden Gewässerraumfestle-
gung tangieren eine Zentrumszone. 

Weilerkernzonen (Kernzonen ausserhalb Siedlungsgebiets gemäss kantonalem Richt-
plan) 

Weilerkernzonen mit traditioneller bäuerlicher Siedlungsstruktur sind ein wichtiger und aus 
raumplanerischer Sicht ein schützenswerter Bestandteil des Landschaftsbildes. Weilerkern-
zonen sind Zonen, in denen historisch bedingt Gebäude schon immer nahe am Wasser 
sind/waren und damit wichtige Zeugen der Baukultur sind. Eine Struktur- und/oder Substan-
zerhaltung steht in Weilerkernzonen im Vordergrund.  

Weilerkernzonen gelten aufgrund ihrer peripheren Lage ausserhalb des Siedlungsgebiets 
gemäss kantonalem Richtplan, umgeben von Landwirtschaftszonen als nicht dicht überbaut 
(vgl. Kapitel 4.3). 

Die Gemeinde Aeugst am Albis verfügt über mehrere Weilerkernzonen, die von der Gewäs-
serraumfestlegung betroffen sind. Folgende Abschnitte sind betroffen: Chl-01, Obe-01, Hab-
02, Hab-03 und Chö-01 (Abschnittsbildung vgl. Kapitel 3.3). 

 

Abbildung 21: Weilerkernzone Aeugstertal, Abschnitt Chl-01 (Chlosterbach) 
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Abbildung 22: Weilerkernzone Habersaat, Habersaatbach Hab-02, Hab-03 und Chöliholzbach Chö-01 

 

Abbildung 23: Weilerkernzone Obertal, Obertalerbach Obe-01 und Obe-02 
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Sondernutzungsplanung – Gestaltungspläne 

Eine Auseinandersetzung mit bestehenden Gestaltungsplänen ist wichtig, um späteren Kon-
flikten vorzubeugen. 

In folgenden Abschnitten sind bestehende/geplante Gestaltungspläne betroffen:  

- Wei-02 (Privater GP Unterdorf Süd (5B) vom 14.01.2005) 

- Wei-03 (Privater GP Unterdorf Nord (5A) vom 12.04.2006 und Privater GP 
Greberen (8) vom 19.07.2009) 

- Rid-01 und Rid-02 (Privater GP Schürmatt vom 22.03.2003) 

- Rie-01 (Privater GP «Stiftung für Behinderte» im Götschihof vom 14.01.1987). 

Die Auswirkungen der Gewässerraumfestlegung auf die bestehenden Gestaltungspläne hin-
sichtlich der Erschliessung und Bebaubarkeit wurden überprüft und dargelegt (vgl. Kapitel 
4.4). 

2.3 WEITERFÜHRENDE GRUNDLAGEN 

Es wurden keine weiterführenden Grundlagen verwendet. 
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2.4 GRUNDSÄTZE UND PRINZIPIEN DER GEWÄSSERRAUMAUSSCHEIDUNG 

Die Grundsätze und Prinzipien wurden aus der Informationsplattform gewasserraum.ch über-
nommen [1].  

2.4.1 Ortsspezifische Gesamtschau 

Die Gewässerräume sind in einer ortsspezifischen Gesamtschau und im Rahmen einer um-
fassenden Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Interessen in Anlehnung an 
Art. 3 RPV festzulegen. Nebst der Funktion und dem Charakter des Gewässerraums sind – 
soweit recht- und zweckmässig – auch die Bedürfnisse der Siedlungs- und Landschaftsent-
wicklung zu berücksichtigen. Innerhalb des Gewässerraums sind die natürlichen Funktionen 
des Gewässers möglichst zu verbessern (in Abstimmung mit der Revitalisierungsplanung) 
und der Hochwasserschutz sowie die Gewässernutzung (inkl. Erholungsnutzung) zu gewähr-
leisten. Die ortsspezifische Gesamtschau ist besonders bei einer Festlegung des Gewässer-
raums in einem zusammenhängenden Planungsgebiet und bei Gründen zwingend, die für 
eine Vergrösserung oder Verkleinerung des Gewässerraums sprechen.  

2.4.2 Gewässerraum an allen öffentlichen Gewässern 

Der Gewässerraum ist an allen öffentlichen Gewässern gemäss kantonalem Gewässerplan 
festzulegen. Bei privaten Gewässern erfolgt eine fallweise Beurteilung. Bei Wasserrechtsan-
lagen im Nebenschluss von Gewässern wird nur dann ein Gewässerraum festgelegt, wenn 
es sich nachweislich um ein Gewässer im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung handelt. 
Der Gewässerraum orientiert sich – soweit recht- und zweckmässig – an bestehenden Vor-
gaben (Gewässerparzellen, Baulinien, Gewässerabstandslinien, Gewässerabstand etc.). 
Das heisst, dass nach Möglichkeit vorhandene Grundlagen und künftige Planungen berück-
sichtigt werden. Die im Gewässerschutz erzielten Erfolge (z.B. mit dem Gewässerabstand 
gemäss § 21 WWG) können dadurch gesichert und gezielt weiterentwickelt werden. Gemäss 
GSchV des Bundes «kann die Breite des Gewässerraums in dicht überbauten Gebieten den 
baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwasser gewährleis-
tet ist». Dies ermöglicht im dicht überbauten Siedlungsgebiet einen gewissen Spielraum bei 
der Ausscheidung des Gewässerraums. Die Interessen der Siedlungsentwicklung können 
berücksichtigt werden, sofern der Hochwasserschutz erfüllt ist. Eine Abweichung von den 
Mindestvorgaben der GSchV ist im Rahmen einer Interessenabwägung im Einzelfall zu be-
gründen. Künftige Anpassungen des Gewässerraums aufgrund der baulichen Entwicklung in 
einem Gebiet bleiben möglich. 

2.4.3 Nachweis der Hochwassersicherheit 

Die Gewährleistung des Hochwasserschutzes innerhalb des Gewässerraums ist ein zentra-
les Anliegen der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung. Mit der Festlegung des Gewäs-
serraums muss bei einem Hochwasserschutzdefizit nachgewiesen werden, wie gross der 
Gewässerraum sein muss, um den Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der Zu-
gang für den Gewässerunterhalt ist dabei Teil des Hochwasserschutzes und in der Regel in-
nerhalb des Gewässerraums sicherzustellen, sofern er nicht durch andere planerische Fest-
legungen oder die baulichen Gegebenheiten ausserhalb des Gewässerraums gesichert ist. 
Falls kein Hochwasserschutzdefizit vorliegt und keine Vergrösserung des Gewässerraums 
aus ökologischen Gründen oder aufgrund einer Gewässernutzung nötig wird, genügen in der 
Regel die Mindestbreiten gemäss GSchV. Der Nachweis der Hochwassersicherheit ist ge-
mäss Art. 41a GSchV auch Grundvoraussetzung für die Anpassung des Gewässerraums an 
die baulichen Gegebenheiten im dicht überbauten Gebiet.  
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Die Hochwassersicherheit und die Sicherung des Zugangs für den Gewässerunterhalt sind 
bei einer Anpassung des Gewässerraums – insbesondere bei einer Unterschreitung der Min-
destbreiten gemäss GSchV – in jedem Fall nachzuweisen. 

2.4.4 Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien 

Im Gewässerraum sind aufgrund der Gewässerschutzgesetzgebung neben dem Hochwas-
serschutz folgende Funktionen zu gewährleisten: 

 Natürliche Funktionen: Transport von Wasser und Geschiebe, Ausbildung naturna-
her Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und terrestrischen Lebens-
räumen, Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, dynamische Ent-
wicklung des Gewässers und die Vernetzung der Lebensräume. Dabei sind der Ist-
Zustand und das Potenzial auf Grundlage der Revitalisierungsplanung zu beach-
ten. 

 Gewässernutzung: Wasserkraftnutzung, Erholungsnutzung, Anlagen zur Sanierung 
der Wasserkraft. 

Diese Funktionen können eine Vergrösserung des Gewässerraums über die Mindestbreiten 
hinaus nötig machen. 

Im Siedlungsgebiet ist in «dicht überbauten Gebieten» im Interesse der Siedlungsentwick-
lung eine Unterschreitung der Mindestbreiten des Gewässerraums möglich, sofern die Anlie-
gen des Gewässerschutzes im verbleibenden Gewässerraum erfüllt sind. Dabei sind in einer 
Interessenabwägung weitere Kriterien zu beachten und entsprechend zu gewichten: 

 Ortsplanerische und städtebauliche Aspekte (Zusammenspiel zwischen Gewäs-
ser-, Siedlungs- und Strassenraum, Entwicklungsplanungen, innere Verdichtung, 
Landschaftsbild etc.) mit dem Ziel, je nach Charakter und Bedeutung des Gewäs-
sers, bestehende (Lebensraum-) Qualitäten zu erhalten und neue schaffen zu kön-
nen 

 Einfluss auf bestehende oder geplante ober- und unterirdische Infrastrukturen, wie 
z.B. Verkehrsverbindungen und Leitungen 

 Einfluss auf bestehende öffentliche und private Nutzungen 

 Stärkung der Erholungs- und Grünraumfunktion – insbesondere im dicht überbau-
ten Gebiet 

 Aspekte des Ortsbild- und Denkmalschutzes und der Archäologie 

Auch wenn der Gewässerraum im dicht überbauten Gebiet den baulichen Gegebenheiten 
angepasst und die Mindestbreiten unterschritten werden können, muss der verbleibende Ge-
wässerraum den Hochwasserschutz gewährleisten und minimale, ökologische Funktionen 
wahrnehmen. Der Gewässerraum darf nur so weit beansprucht werden, wie dies zwingend 
nötig ist. 

2.4.5 Anordnung des Gewässerraums 

Der Gewässerraum wird in der Regel beidseitig gleichmässig zum Gewässer angeordnet. 
Bei besonderen Verhältnissen kann davon abgewichen werden, z.B. zur Verbesserung des 
Hochwasserschutzes, für Revitalisierungen, zur Förderung der Artenvielfalt, als Anordnungs-
spielraum bei bestehenden Bauten und Anlagen oder um den Gewässerraum im dicht über-
bauten Gebiet nicht den baulichen Gegebenheiten anpassen zu müssen. Voraussetzung da-
für ist, dass in der Gesamtbilanz aller Interessen eine insgesamt bessere Lösung erzielt wer-
den kann und die Funktionen des Gewässerraums nicht geschmälert werden. 
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2.4.6 Bestandesgarantie und Bewilligungsfähigkeit von bestehenden Bauten und Anlagen 

Bereits bestehende, rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und 
Anlagen, die sich innerhalb des Gewässerraums befinden, sind in ihrem Bestand grundsätz-
lich geschützt. Sie dürfen weiterhin genutzt und unterhalten werden. Sie geniessen in der 
Bauzone darüber hinaus eine erweiterte Bestandesgarantie (§ 357 PBG). Damit bleiben ge-
wisse Um- und Ausbauten/Erweiterungen sowie Nutzungsänderungen möglich. Vorbehalten 
bleiben anders lautende baurechtliche Bestimmungen. Im Grundsatz ist keine weitere Bean-
spruchung des Gewässerraums durch ober- und unterirdische Bauten und Anlagen unter 
dem Titel der Bestandesgarantie möglich. Für Erweiterungen, Ersatzbauten und Neuanlagen 
im Gewässerraum ist eine Einzelfallbeurteilung nötig. Sie sind grundsätzlich nur bewilli-
gungsfähig, wenn sie nachweislich im öffentlichen Interesse liegen und standortgebunden 
sind. 

Nebst den in der GSchV genannten Fuss- und Wanderwegen, Flusskraftwerken und Brü-
cken sind auch weitere im öffentlichen Interesse liegende Infrastruktur- und Erholungsanla-
gen im Gewässerraum bewilligungsfähig, sofern sie in einem übergeordneten Gesamtkon-
zept stehen, die Gewässerschutz-, Natur- und Heimatschutzinteressen (Gefährdung von Ha-
bitaten und Landschaften) nicht verletzen und aus topographischen Gründen auf einen 
Standort am Gewässer angewiesen sind (z.B. ein Abwasserkanal im Freispiegelabfluss)  
oder aus erholungsfunktionalen Gründen am Gewässer liegen müssen. In jedem Fall müs-
sen das öffentliche Interesse nachgewiesen und alternative Standorte geprüft werden. Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen allein sind nicht hinreichend. Der Eingriff in den Gewässerraum 
muss so gering wie möglich gehalten werden. Ausserhalb der Bauzone ist die Raumpla-
nungsgesetzgebung des Bundes massgebend. Für die Erweiterung, den Ersatz oder die 
Neuanlage von nicht standortgebundenen und/oder nicht im öffentlichen Interesse liegenden 
Bauten und Anlagen ist bei Vorliegen neuer Erkenntnisse in dicht überbauten Gebieten auch 
nach der Festlegung des Gewässerraums eine Ausnahmebewilligung möglich, falls die Bau-
ten und Anlagen zonenkonform sind und keine überwiegenden (Gewässerschutz-) Interes-
sen (insbesondere Hochwasserschutz) dagegen sprechen. 

2.4.7 Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung 

Rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen im Gewässer-
raum sind in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. Neue Bauten und Anlagen sind im Ge-
wässerraum grundsätzlich nicht mehr bewilligungsfähig, es sei denn, sie sind im öffentlichen 
Interesse und standortgebunden. Unter «Bauten und Anlagen» werden nicht nur jene Bauten 
und Anlagen verstanden, die einer Baubewilligungspflicht nach kantonalem Recht unterste-
hen. Unter «Bauten und Anlagen» im Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung fallen sämtli-
che Bauten und Anlagen gemäss dem raumplanungsrechtlichen Begriff der Bauten und An-
lagen; d.h. jene künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Einrichtungen, die in be-
stimmter fester Beziehung zum Erdboden stehen und die Nutzungsordnung zu beeinflussen 
vermögen, weil sie entweder den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung 
belasten oder die Umwelt beeinträchtigen. Eine konkretisierende Begriffsumschreibung fin-
det sich in § 1 der Allgemeinen Bauverordnung (ABV). Auch im Siedlungsgebiet darf der Ge-
wässerraum nur extensiv bewirtschaftet werden. Der Einsatz von Dünger und Pflanzen-
schutzmitteln ist grundsätzlich verboten. Eine extensive Gartennutzung soll aber möglich 
bleiben. Bereits heute ist gemäss der Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung des Bundes 
(ChemRRV) in einem beidseitigen Drei-Meter-Streifen entlang der Gewässer die Verwen-
dung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln verboten. Der Gewässerraum soll derart ausge-
schieden werden, dass der Drei-Meter-Streifen gemäss ChemRRV in der Regel im Gewäs-
serraum enthalten ist. 
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2.4.8 Gewässerraum bei eingedolten Gewässern 

Gemäss Art. 38 Abs. 1 GSchG dürfen Fliessgewässer nicht überdeckt oder eingedolt wer-
den. Eindolungen sind deshalb, wo immer möglich, offenzulegen. Um den Zugang zu einer 
Dole für deren Unterhalt und Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen eingedolten Ge-
wässern (inkl. überdeckte Hochwasserentlastungskanäle) ein Gewässerraum festgelegt. 
Zwingend ist die Festlegung bei Hochwasserschutzdefiziten oder einem vorhandenen Revi-
talisierungspotenzial im Sinne einer Ausdolung. 

Ein Verzicht ist im Einzelfall möglich, wenn mit einem rechtlich und finanziell gesicherten 
Hochwasserschutzprojekt nachgewiesen wird, dass das vorliegende Hochwasserschutzdefi-
zit mit Sicherheit nicht am gegenwärtigen Standort der Dole behoben werden kann. Ein Ver-
zicht ist ebenfalls möglich, wenn eine Dole durch anderweitige, planerische Festlegungen 
oder durch die baulichen Gegebenheiten mit Sicherheit vor einer Überstellung mit Bauten 
und Anlagen geschützt ist. Ein Verzicht muss in jedem Fall begründet werden. Durch die 
Ausscheidung eines minimalen Gewässerraums von 11 Metern auch bei eingedolten Ge-
wässern entstehen in der Regel keine neuen Einschränkungen und die bewährte Praxis mit 
dem 5 Meter breiten Gewässerabstand kann beibehalten werden. In begründeten Fällen 
kann der 11 Meter breite Gewässerraum unterschritten werden, insbesondere wenn kein Re-
vitalisierungspotenzial vorhanden oder ein kleinerer Gewässerraum für Unterhaltszwecke 
ausreichend ist. 

2.4.9 Übergeordnete Prinzipien 

Folgende übergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung des Gewässerraums zur 
Anwendung: 

 Die Gewässerräume bilden keine eigenen Parzellen. 

 Die Festlegung des Gewässerraums erfolgt im gesamten Siedlungsgebiet sowohl bei 
den Fliessgewässern als auch bei den stehenden Gewässern. 

 Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen gemäss PBG: Bauzonen, Freihal-
tezonen, Erholungszonen, Reservezonen. 

 Zur Bestimmung des nötigen Gewässerraums wird das Gewässer in sinnvolle Ab-
schnitte unterteilt. 

 Bildet ein Gewässer die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Landwirtschaftsge-
biet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Wald, wird der Gewässerraum beid-
seitig ausgeschieden, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und im Wald. 

 Bildet ein Gewässer die Grenze zwischen zwei Gemeinden bzw. liegt es an der Grenze, 
wo das Gewässer von der einen Gemeinde in die nächstunterliegende verläuft, wird die 
Ausscheidung des Gewässerraums aufeinander abgestimmt und die Festlegung zwi-
schen den Gemeinden koordiniert. 

 Bei einer Anpassung (Reduktion) des Gewässerraums orientiert sich dieser an zusam-
menhängenden Siedlungseinheiten/-strukturen (keine zick-zack-artige Ausscheidung 
des Gewässerraums). 

 Die Ausscheidung des minimalen Gewässerraums gemäss GSchV und die Prüfung zur 
Erhöhung des Gewässerraums sollen mit verhältnismässigem Aufwand möglich sein. 

 Eine Anpassung des Gewässerraums im dicht überbauten Gebiet (Reduktion) macht 
vertiefte Abklärungen nötig. Eine umfassende Interessenabwägung muss sichergestellt 
werden. 
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3 ABSCHNITTSBILDUNG 

3.1 KRITERIEN 

Als zentrale Grundlage für die Abschnittsbildung wurde die Gewässer-Ökomorphologie des 
GIS-Katasters des Kantons Zürich verwendet. Sie enthält Angaben zu folgenden Kriterien, 
die für die Bemessung der Gewässerraumbreite und damit für die Abschnittsbildung massge-
bend sind: 

 Ökomorphologie (von natürlich/naturnah bis künstlich/naturfremd oder eingedolt). 

 Gerinnesohlenbreite 

 Breitenvariabilität 

Wenn sich entlang des Gerinnes einer der genannten Parameter ändert, wurde jeweils ein 
neuer Abschnitt gebildet.  

Zusätzlich zur Gewässer-Ökomorphologie wurde die Gefahrenkarte Hochwasser als Krite-
rium zur Abschnittsbildung berücksichtigt. In einzelnen Fällen wurden für die Abschnittsbil-
dung auch die Orte berücksichtigt, in denen die baulichen Gegebenheiten eine asymmetri-
sche Anordnung des Gewässerraums erlaubten. 

3.2 VERIFIZIERUNG DER GRUNDLAGEN 

Die Angaben im GIS-Kataster der Gewässer-Ökomorphologie (Gewässersohlenbreite, Brei-
tenvariabilität und Beurteilungsklasse) sind während einer Feldbegehung und für die Sohlen-
breiten auch anhand der Informationsebene „Bodenbedeckung und Einzelobjekte“ der AV-
Daten verifiziert worden. Da bei gewissen Abschnitten Abweichungen festgestellt wurden, 
wurden die Berechnungsgrundlagen, wo sinnvoll, angepasst. Vorgenommene Anpassungen 
sind in der Tabelle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2:  Übersicht der vorgenommenen Anpassungen der Gerinnesohlenbreite, Breitenvariabilität 
und Beurteilungsklasse 

Name Angaben im GIS-Kataster Anpassungen aufgrund Feldbegehung 

Abschnitt 
Gerinne- 
sohlenbreite [m] 

Breiten- 
variabilität 

Beurteilungs-
klasse 

Gerinne- 
sohlenbreite [m] 

Breiten- 
variabilität 

Beurteilungs-
klasse 

Rie-01 1.0 ausgeprägt 
wenig  
beeinträchtigt 

0.8 ausgeprägt 
wenig  
beeinträchtigt 

Set-03 0.6 ausgeprägt 
wenig  
beeinträchtigt 

0.8 ausgeprägt 
wenig  
beeinträchtigt 

Hab-02 1.5 
ein- 
geschränkt 

wenig  
beeinträchtigt 

1.0 
ein- 
geschränkt 

wenig  
beeinträchtigt 

Wei-02 - - Neuerhebung 0.3 bis 0.5 keine eingedolt 

Wei-03 - - Neuerhebung 1.2 
ein- 
geschränkt 

*stark beein-
trächtigt 

Rid-02 0.4 ausgeprägt 
wenig  
beeinträchtigt 

0.6 ausgeprägt 
wenig  
beeinträchtigt 

Obe-02 1.0 ausgeprägt 
natürlich/natur-
nah 

1.7** ausgeprägt 
natürlich/natur-
nah 

*Erhebung der Ökomorphologie in Kapitel 3.3.7 
**Erhebung der Sohlenbreite in Kapitel 3.3.4 

Bei den Abschnitten Chl-01, Rie-01 und Obe-01 wurden zwei Ökomorphologie-Abschnitte zu 
einem Abschnitt zusammengefasst. In allen drei Fällen wurde ein offener Abschnitt mit ei-
nem kurzen Durchlass zusammengefasst. 

Da ein Abschnitt im oberen Teil des Habersaaterbachs unterschiedliche Sohlenbreiten ge-
mäss Ökomorphologie aufweist, wurde er in zwei Abschnitte unterteilt (Hab-02 und Hab-03). 
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3.3 ABSCHNITTE 

Resultierend aus den Abschnittskriterien wurden die Gewässer im Siedlungsgebiet von 
Aeugst am Albis in 19 Abschnitte unterteilt. Nachfolgend werden diese Abschnitte dokumen-
tiert (siehe auch Übersichtsplan W2519.001). 

3.3.1 Chlosterbach (1.2) 

Der Chlosterbach fliesst zu Beginn offen durch die Kernzone. In der unteren Hälfte unter-
quert er den Schuelweidweg und mündet in die Reppisch (siehe Plan W2519.003). 

Tabelle 3: Abschnitt am Chlosterbach 

Name  
Abschnitt 

Kilometrierung Ökomorphologie Gerinnesohlenbreite [m] Breitenvariabilität 

Chl-01 0.000 – 0.027 natürlich / naturnah 0.7 ausgeprägt 

 

 
Abbildung 24: Abschnitteinteilung am Chlosterbach 

  

Chl-01 
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3.3.2 Riedbach (3.0) 

Der Riedbach unterquert zu Beginn des Abschnittes Rie-01 die Riedstrasse und fliesst dann 
offen linksseitig entlang der kantonalen Landwirtschaftszone und rechtsseitig entlang einer 
Zone für öffentliche Bauten, bis er in die Reppisch mündet (Abbildung 26, siehe Plan 
W2519.002).  

Der Abschnitt Rie-02 befindet im Oberlauf. Er beginnt nach dem Durchlass unter der Mü-
libergstrasse und endet bei der Einmündung des Setzibächlis. Der Abschnitt Rie-02 befindet 
sich komplett im Wald zwischen einer Wohnzone und einer kantonalen Landwirtschaftszone 
(Abbildung 25, siehe Plan W2519.002).  

Tabelle 4: Abschnitte am Riedbach 

Name  
Abschnitt 

Kilometrierung Ökomorphologie Gerinnesohlenbreite [m] Breitenvariabilität 

Rie-01 0.000 – 0.136 wenig beeinträchtigt 0.8 ausgeprägt 
Rie-02 0.582 – 0.689 natürlich/naturnah 1.0 ausgeprägt 

 

  
Abbildung 25: Abschnitteinteilung am Riedbach 

   

Abbildung 26: Offener Bachverlauf des Riedbachs beim Abschnitt Rie-01, Blick in Fliessrichtung 

Rie-01 Rie-02
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